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Änderung der Klassenvorschrift „Ixylon- Klasse“gültig ab 1.4.2010. 

Bestätigung des DSV liegt vor. 

 

 

Punkt 6 Mast:                 

 

Ergänze:    Ein Stopper der verhindert, dass das Großsegel über die untere Kante der      

                  oberen Messmarke hinausgezogen wird. 

 

     

Punkt 7 Großbaum:       

 

Ergänze:    Ein Stopper der verhindert, dass das Unterliek des Großsegels über die innere                             

                  Kante der Messmarke hinausgezogen wird. 

 

 

Punkt 5 Ruderanlage 

  

Ergänze:   Das Ruderblatt muss in voll abgesenkter Position gefahren werden. 

                 Auf beiden Seiten des Ruderkopfes und des Ruderblattes müssen sich deutlich  

                 sichtbare, mindestens 20 mm breite Markierungen befinden, die eine Kontrolle der   

                 Blattposition ermöglichen.  

 

 

Punkt 14 Messmarken:  

 

                  Die Messmarken am Mast und Großbaum sollen 20,0 mm breit sein. Ihre 

Farbe ist kontrastreich zum Rigg vorzusehen. 

                   

  

Punkt 18 Werbung: 

 

Neu:        Bei allen Regatten ist Werbung freigestellt.    

 

 

Punkt 9.1.f  Großsegel 

 

Neu:         Die Verwendung von Liektauen ist freigestellt. Soweit Liektaue verwandt              

                 werden, dürfen sie nicht aus den in dieser Klassenvorschrift verbotenen 

Materialien hergestellt werden. Sie werden entsprechend der Vermessungs-

anweisung mit vermessen.                  

                   

 

 

 

 



 

 

      


